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F R A G E B O G E N zum NUTZUNGSRECHT

zur Herstellung von FILMEN und/oder BILDTONTRÄGERN
sowie INTERNETNUTZUNG von Musikwerken
Vielen lieben Dank für Ihr Interesse an unseren Werken. Um Ihnen ein vorbehaltliches sowie auf Sie zugeschnittenes Angebot erstellen zu können, bitten wir Sie die nachstehenden Fragen so gut wie möglich zu beantworten. 
Am Ende des Fragebogens finden Sie eine kurze „Allgemeine Information“ zur genaueren Erklärung.
STEP BY STEP – vorab Information:

->
Unsere Angebote gelten immer unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Originalrechteinhaber!

-> 
Erst wenn Sie sich ausdrücklich mit unserem vorbehaltlichen Angebot als einverstanden erklärt haben, 
 
können wir mit der Anfrage an die Originalrechteinhaber starten!

  ->     Die offizielle Genehmigung kann nur von den „Erschaffern“ (Komponist/Autor) des jeweiligen
           Musikwerkes erteilt werden. Wir können deshalb nur Schätzungen über die Dauer und über die Chance
           einer positiven Rechteklärung abgeben.

1. Angaben über das zu verwendende Musikwerk

a) Titel:      
b) Komponist/Textdichter (ggf. Bearbeiter):      
c) Verlag(e):       

Im Falle eines nicht 100%ig alleinigen Copyrights - wurde bereits mit dem (den) Co-Verlag(en) Kontakt aufgenommen?    FORMCHECKBOX 
 ja     FORMCHECKBOX 
 nein
d) Angaben über die zu verwendende Aufnahme:


  FORMCHECKBOX 
 „Original“

      -> Im Falle der Verwendung einer bereits bestehenden Aufnahme:
1) Interpret/Künstler:      
 
2) Masterrechteinhaber (Label/Plattenfirma):      
 
3) sowie Titel der CD:      
(sofern eine bestehende Aufnahme verwendet werden soll, müssen Sie parallel hierzu noch die Masterrechte bei der 

jeweiligen Plattenfirma anfragen!)

-> Wurden die Masterrechte bzw. Leistungsschutzrechte bereits bei der Plattenfirma eingeholt oder
    stehen Sie bereits in Verhandlung:

 FORMCHECKBOX 
 ja, die Masterrechte wurden bereits geklärt und wurden für € 
 FORMCHECKBOX 
 ja, wir stehen bereits mit der Plattenfirma in Verhandlung

 FORMCHECKBOX 
 nein, wir haben die Plattenfirma noch nicht kontaktiert


  FORMCHECKBOX 
 Neueinspielung



-> Im Falle der Verwendung einer Neueinspielung:


1)   FORMCHECKBOX 
 1:1 Cover (Achtung! Keine Sound-a-likes)      
 
2)   FORMCHECKBOX 
 Bearbeitung      

- in welcher Form soll das Werk bearbeitet werden? Bitte bearbeitete Version bzw. den eventuellen
neuen Text sowie eine englische Rückübersetzung (es sei denn Sie nutzen lediglich einen Titel aus unserem deutschsprachigen Repertoire) als Anlage beifügen.

2. Verwendung des Musikwerkes für folgende Produktion

a) Titel der Produktion (Filmtitel/Arbeitstitel):      
b) Art der Produktion:

 FORMCHECKBOX 
 Spielfilm





 FORMCHECKBOX 
 Kurzfilm





 FORMCHECKBOX 
 Studenten-/Akademiefilm





 FORMCHECKBOX 
 Dokumentarfilm





 FORMCHECKBOX 
 Kulturfilm





 FORMCHECKBOX 
 Image-/Werbefilm





     - wenn ja,   FORMCHECKBOX 
 Inhouse-Promotion und/oder  FORMCHECKBOX 
 extern (Messe/Website)





 FORMCHECKBOX 
 Wirtschafts-/Industriefilm





 FORMCHECKBOX 
 Musikfilm





 FORMCHECKBOX 
 Musikprogramm





 FORMCHECKBOX 
 Nachschlagewerk/wissenschaftl. Werk




 FORMCHECKBOX 
 betrifft nur eine Internetproduktion





 FORMCHECKBOX 
 sonstige Produktion:      
c)
Gesamtspieldauer des Films:      
d)
Name des Regisseurs:      
e)
Namen der Hauptdarsteller:      
f)
Anzahl/Auflage der Filmkopien/Bildtonträger/Formate:      
g)
Verkaufspreis €: 
   Verkaufspreis CHF: 
h) Name u. Anschrift des Herstellers:      
i)  FORMCHECKBOX 
 kommerzielle Nutzung oder  FORMCHECKBOX 
 nicht-kommerzielle Nutzung
3. Welche Auswertungen werden benötigt

Medien:
 FORMCHECKBOX 
 Filmfestivals (welche Festivals?)      


 FORMCHECKBOX 
 Kinotheater
     




 FORMCHECKBOX 
 Fernsehen      


 FORMCHECKBOX 
 Bildtonträger (welche? - zB VHS, DVD, Blue-Ray Disc, etc.)      


 FORMCHECKBOX 
 Internet/Online (welche Auswertungsarten?)      


- wenn ja, Internet/Homepage – Webadresse/URL:      


- Art der Website:
 FORMCHECKBOX 
 gewerblich 
        FORMCHECKBOX 
 privat 
     FORMCHECKBOX 
 nicht-gewerbliche Institution 


   
- Anzahl der Zugriffe pro Monat / Page Impressions ca.:      

- Nutzung als Hintergrundmusik der Homepage     FORMCHECKBOX 
 ja     FORMCHECKBOX 
 nein


- Hintergrundmusik sonstiges (z.B. bei Flashanimation, Webvideo etc.)     FORMCHECKBOX 
 ja     FORMCHECKBOX 
 nein

          

   - wenn ja, welche: 



- Wird die Musik verwendet für:      FORMCHECKBOX 
 Streaming      FORMCHECKBOX 
 Download



   
- Beinhaltet die Internet-Homepage Werbung?    FORMCHECKBOX 
 ja     FORMCHECKBOX 
 nein
   - wenn ja, welches Produkt:      


 FORMCHECKBOX 
 Trailer-Rechte? 



- wenn ja  FORMCHECKBOX 
 es wird der gleiche Szenenausschnitt verwendet der hier bereits angefragt wird





    FORMCHECKBOX 
 es werden verschiedene Szenen aus dem Film hinterlegt aber nicht die Originalszene


 FORMCHECKBOX 
 Messen/Events
- wenn ja, welche:       und Anzahl der Tage an denen die Messe stattfindet:      
 FORMCHECKBOX 
 andere wie z.B. Making Of etc. (- welche?)      
4. Art der Verwendung des Musikwerkes
a) wie oft:      
b) in welcher jeweiligen Länge:       in Sekunden

c)  FORMCHECKBOX 
 visuell   oder    FORMCHECKBOX 
 background
e) Verwendung im Vorspann 
 FORMCHECKBOX 
 ja    FORMCHECKBOX 
 nein

g) Verwendung im Abspann 
 FORMCHECKBOX 
 ja    FORMCHECKBOX 
 nein

h) Soll das Musikstück der Filmhandlung als „roter Faden“ oder „Story“ zugrunde gelegt 
     werden?  


 FORMCHECKBOX 
 ja    FORMCHECKBOX 
 nein
5. Benötigter Lizenzzeitraum (zeitliche Dauer der Verwendung):      
6. Geplanter Beginn der Verwendung:      
7. Benötigtes Lizenzgebiet (Ländergebiet):
 FORMCHECKBOX 
 Deutschland, Österreich, Schweiz

 FORMCHECKBOX 
 Europa

 FORMCHECKBOX 
 Weltweit

oder folgende Länder:       
8. Produktionsbudget € 
    Produktionsbudget CHF 
9. Gesamtanzahl der insgesamt verwendeten Musiktitel:      
10. Gesamtspieldauer der verwendeten Musik:      
11. Enthält der Film Product-Placement / Cross-Promotion:    FORMCHECKBOX 
 ja    FORMCHECKBOX 
 nein


    - wenn ja, welche(s) Produkt(e):      
12.  Inhalt/Kurzbeschreibung des Filmes 

(bitte auch in englischer Sprache, es sei denn Sie nutzen lediglich einen Titel aus unserem deutschsprachigen Repertoire): 

Deutsch:

     
Englisch:

     
13.  Detaillierte Szenenbeschreibung – in welcher Bildfolge wird der Musiktitel unterlegt 

(bitte auch in englischer Sprache, es sei denn Sie nutzen lediglich einen Titel aus unserem deutschsprachigen Repertoire): 

Deutsch:

     
Englisch:

     
14.  Sonstiges:      
15. Name, Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse des Lizenznehmers:

     
Ort, Datum:      ,       
Mit der Übersendung des Formulars an uns wird keinerlei Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und uns begründet. Das bedeutet insbesondere, dass Sie zur Verwendung eines bei uns verlegten Werkes erst dann berechtigt sind, wenn und soweit wir auf Ihre Anfrage hin eine entsprechende Lizenz erteilen.

Allgemeine Information

Sobald Sie Bild und Ton miteinander verbinden, handelt es sich um eine Synchronisation die bei der Verwendung von geschützten Musikwerken in z.B. audiovisuellen Produktionen (Film, Video, DVD,..), Internetnutzung (Hintergrundmusik, Flashanimation,…) oder sonstiger Auswertung (Messe,…) eine Rechteklärung erfordert. Hierzu ist der Erwerb verschiedener Rechte notwendig, denn derartige Verwendungen stellen eine neue Werkeverbindung dar, die unter das Urheberpersönlichkeitsrecht fallen und entsprechend von den Rechteinhabern VOR einer Nutzung zu genehmigen sind.

Die Musikverlage vergeben das Nutzungsrecht (auch Werknutzungsrecht, Herstellungsrecht, „Synchronisation Right“) und vertreten damit die Interessen und Ansprüche der Urheber. Dieses Recht ist in jedem Fall vor einer Verwendung von den Berechtigten einzuholen, d.h. die Urheber müssen in jedem Einzelfall bezüglich der Genehmigung über ihren Verlag angefragt werden, um die Einräumung der Nutzungsrechte am Musikwerk zu erteilen.

Wird zusätzliche eine Originaltonträgeraufnahme (CD, DVD, Musikvideo etc.) verwendet, berührt dies neben dem Urheberrecht (Copyright) außerdem die sogenannten Leistungsschutzrechte (auch Künstlerleistungsschutzrecht, „Master Right“), die im Namen des jeweiligen Künstlers in der Regel von den Schallplattenfirmen wahrgenommen werden. Sollte das Musikwerk nachgespielt werden, d.h. wird eine Originaltonträgeraufnahme nicht verwendet, ist der Erwerb dieses Rechts nicht relevant. Wie sicher bekannt ist, sind die Interpreten geschützter Musikwerke in vielen Fällen nicht mit den Urhebern dieser Werke identisch. Deshalb ist das Clearing der Rechte bei Verwendung einer Originalaufnahme über die entsprechende Schallplattenfirma unerlässlich. 

Das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht sowie das Aufführungsrecht sind von der jeweiligen Verwertungsgesellschaften (GEMA, AKM/AUME, SUISA) zu erwerben. Die Wahrnehmung dieser Rechte wurde von den Urhebern bzw. durch die sie vertretenden Verlage über den sogenannten Berechtigungsvertrag an die jeweilige Verwertungsgesellschaft übertragen.
Kurz zusammengefasst:

zu klären ist das

URHEBERRECHT -> Rechte der Komponisten, Textautoren mit dem (den) Musikverlage(n)

weiters bei der Verwendung einer Originalaufnahme das

LEISTUNGSSCHUTZRECHT -> Rechte der Künstler/Interpreten mit der Tonträgerfirma/Plattenfirma

Kontaktaufnahme mit der jeweiligen 
VERWERTUNGSGESELLSCHAFT
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